
 

 
 
 
Organe der Bürgerstiftung Böblingen, vgl. Satzung §§ 5 bis 10 
 
 
 

 
Der Vorstand 
 
 

 

 

Besteht aus 3 natürlichen Personen 
(Vorsitzender und 2 Stellvertreter-/innen.). 
Vorstandsmitglieder können nicht gleichzeitig 
im Stiftungsrat sein. 
Gibt sich eine Geschäftsordnung (Kann die 
Aufgaben der Geschäftsführung 
untereinander aufteilen bzw. delegieren bzw. 
eine Geschäftsführung einrichten) Die GO ist 
zustimmungspflichtig durch Stiftungsrat.  
Arbeitet ehrenamtlich.  
→ 1. Amtszeit: durch die Stifter bestimmt. 
Anschließend: vom Stiftungsrat (ab)berufen. 
Pro Amtszeit: max. 2 x 4 Jahre.  

 
 
 
 

Vertretung gerichtlich 
und außergerichtlich. 
Führt die Geschäfte der 
Stiftung. 
Aufgaben siehe Satzung 
§ 7. 
 
 
 
 
 
 

     
 
Der  
Stiftungsrat 
 
 
 
 
 

 

 
 

Besteht aus max. 13 natürlichen Personen 
(max. 1/3 GR) 
Vorsitz: OB- vertritt die Stiftung gegenüber 
Vorstand und Stifterforum 
Stiftungsrat wacht über Einhaltung des 
Stifterwillens 
Arbeitet ehrenamtlich.  
→ 1. Amtszeit: durch Stifter festgelegt. 
Anschließend: gewählt aus der Mitte des 
Stifterforums.  
Pro Amtszeit: max. 2 x 5 Jahre;  

 
 
 

Kontrolliert den 
Vorstand.  
Aufgaben siehe Satzung 
§ 9. 
 

     
 
Das 
Stifterforum  
 
 

 

 

Besteht aus interessierten  
Gründungsstifter/innen und Zustifter/ innen 
(ab 2000€) – Berichterstattung 1x jährlich.  
Hat beratende Funktion für Stiftungsrat und 
Vorstand sowie die Möglichkeit in 
Fachausschüssen mitzuarbeiten. 
Wählt alle 5 Jahre den Stiftungsrat. 
 

 
 
 

Hat beratende Funktion 
für Vorstand und 
Stiftungsrat. 
Aufgaben siehe Satzung 
§ 10 

     
 


